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XIII. Gesetzgebungsperiode 

der Abgeordneten 
und Genossen 

A n f, rag e 

Dr.PRADER l~ali'1~ 1"~tA1: 
an den Bundesminister für Landesverteidigung 
betreffend unrichtige Beantwortung der Anfrage 838/J hinsichtlich 
der Beförderungqpraxis im Bundesmlnisterium für Landesverteidigung 

Auf unsere Anfrage 838/J vom 16.7.1971, in der wir nach den 
Kriterien der Beförderungsanträge des Bundesministerium für 
Landesverteidigung Ztun 1.7.1971 fragten, hat der Bundesminister eine 

. '. 
unserer Ansicht nach nicht zutreffende Antwort gegeben. Der 

. Bundesminister führte in seiner Beantwortung folgendes aus: 

IIBe~; .der Stellung von Beförderungs-anträgen ließ ich mich in 
... ' ~~~ 

erster Linie von den einschlägigen dien~trechtlichen Vorschriften 
einschließlich der Beförderungsrichtlinien leiten, wobei ich, im -
besonderen auf das bestehende Ranggefüge Rücksicht genommen habe." 

. Dazu müssen wir grundsätzlich. festhalten, daß die Erklärung, 

.' die Beförderungsrichtlinien seien eingehalten worden, unzu­
treffend ist, .nchdem insbesondere bereits bei der AntragsteIlung 
an das Bundeskanzleramt ungleiche Maßstäbe, die mit Parteizuge­
hörigkeiten korrelieren, angelegt wurden. 

Es ist ferner sinnlos, durch das Bundeskanzleramt eine Bewertung 

der Funktionen festzusetzen, wenn durch den' Bundesminister von' 
vornherein die Liste der Beförderungsanträge nach willkürlichen, 
persönlichen oder parteipolitischen - jedenfalls nicht an den 
Beförderungsrichtlinien orienti~rten Gesichtspunkten erfolgt-und 
auf diese Weise bestimmte Personen von Haus aus ungleiche Chancen 
trotz gleicher Qualifikation vorfinden müssen. 
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Die kritische Beurteilung der parlamentarischen Beantwortung 
des Bundesmini?ters für Land~sverteidigung bedarf einer genauen 

I~ei1r:rtnis des tt;ttsä.chlichen$,acflvci'h$.ltEfs una der n6cll.lllaJi.ßDn 
Auseinandersetzung mi't den gegebenen Antworten. 

Zu clen Ausführungen des Bundesmin~sters für Landesverteidigung 
wird festgestellt~ 
Zu1 und 2: 
Di,e Erklärung, daß zum Beförderungstermin 1.7. 1971 die Beförderungs­
richtlinien eingehalten wurden :ist unzutreffend, insbesondere 

" 

wurden bereits bei der AntragsteIlung an das Bundeskanzleramt 
ungleiche Maßstäbe angelegt. 

I. Damalige Rangliste der Offiziere des Generalstabsdienstes der 
Dienstklasse VII: 

1.R,ang - ein Militärattache/laut Richtlinien - Beförderung nur 
ad personam möglich - Fehl an Rangdienstzeit 1 1/2 Jahre. 

2.Rang - Beförderung wurde zugestimmt. 

3.Rang - Fehl an Rangdienstzeit 1 Jahr, sohin Richtlinien nicht 
erfüllt - tvurde befördert .. 

4: ~ang - Besetzt dzt. einen Dienstposten, der eine Beförderung in 
die Dienstklasse VIII überhaupt nicht zuläßt. 

5.Rang - Besetzt dzt. einen Dienstposten, der eine Beförderung in 

die Dienstklass~ VIII überh~upt nicht zuläßt. 

6.Rnng - Fehl an Rangdienstzeit 1/2 Jah~ .. Erst einige Monate Stell­
vertreter des Abteilungsleiters. Sohin Richtlinien nicht 
erfüll t - trotzd'em befördert. 

7.Rang - Fehl an Rangdienstzeit1/2 Jahr, Abteilungsleiter. An 
Lebensjahren älter als Rang 3 und 6, mit Rang 8 gleichaltrig. 
Nicht einmal beim Bundeskanz·leramt eingegeben. 

8.Rang - Fehl an Rangdienstzeit 1/2 Jahr. Stellvertreter doAbteilungs­
leiters. Richtlinien nicht erfüllt - wurde befördert."~ __ . __ 

9.Rang - Erfüllte die Voraussetzungen. Gemäß Mitteilung an die 
Personal vertretung hatte das Bundeskanzleramt bei der 
Beförderungsbesprechung bereits zugestimmt, 4",~rde nicht 
befördert. 
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10.Rang - Besetzt dzt. einen Dienstposten, der eine Beförderung 
in die Dienstklasse VIII überh&upt nicht zuläßt. 

11.Rang- Fehl an Rangdienstzeit 2 1/2 Jahre. 

12. Rang,,·· Besetzt dzt. einen Dienstp9sten, der eine Beförderung 
in die Dienstklasse VIII überhaupt nicht zuläßt., 

13.Rang - ]'ehl an Rangdienstzeit 1/2 Jahr. Abteilungsleiter, 
der überdies durch Bundesminister rui t zusätzlidheil 
Sonderaufgaben betraut wurde, so daß im Vergleich mit 
3, 6 und 8 eine Beförderung möglich gewesen \<läre ,,:"". vmrde 
!lJ.cht beantrag1. 

14.Rang -Fehl an Rangdienstzeit1 1/2 Jahre. 

15. Rang -"Fehl an Rangdienstzeit 1 Jahr 

16.Rang Fehl an Rangdienstzeit 1/2 Jahr. Wurde im Bunde~kanzleramt 
beantragt, jedoch nicht befördert. 

~'-'-----'--~-' -, ,-_. --,--
17.Rang - Besetzt dzt. einen Dienstposten, der eine Beförderung 

in die Dienstklasse VIII nicht zuläßt. 

18.Rang - Fehl an Rangdienstzeit 1/2 Jahr. Als Stabschef eines 
Gruppenkommandos in einer bedeutungsvollen Funktion 
eingesetzt -vrurde nicht beantragt. 

"... -
19.Rang - ~pgdienstzeij; erfüllt. Leiter einer wesentlichen Ab­

teilung . Stellvertreter des' Gruppenlei ters. ·Überdies' 
al?geschlossenes studium der Rechts- und staatswissen-' 
schaft mit Doktorat - ,!,tErde nicht beant_ragt. 

20. Rang - Besetzt dzt. einen\Dienstposten, der eine Bef.örderung 
;'....-.>/"'"._;< ..... ,;"" ';" 

in die Dienstklasse VIII nicht zuläßt. .. ;, 

21.RaI).g - Fehl an Rangdienstzeit 3 1/2 Jahre. 

22.Rang ~esetzt dzt. einen Dienstposten, der eine Beförderung 
in d,teDienstklasse VIII nicht zuläßt. 

, . . 
Z3~F.p.1lg - ]'eh~an Itangdienstzeit1!2 .lah're Abt eilungsl'eite'r, 

abgeschlossenes Stud·ium der Rechts·~ und staatswissen­
schaft mit Doktorat - wurde nicht beantragt. 

'. 
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11. Offiziere des höheren militärtechnischen Dienstes: 

Für den Stellvertreter des Leiters einer Abteilung des 

Amtes für Wehrtechnik vrurde, da er alle Voraussetzungen 
erfi:i.ll te, das Bundeskimzleremt um Zustimmung zur Befö:i:derung 

.w 

in die Dienstklasse VIII zum Termin 1.7.1971 ersucht. ObvlOhl 
auch in diesem Falle die Personalvertretung von einer 
mündlichen Zusage des Bundeskanzleramtes informiert ~~rde, 
unterblieb die Beförderung . 

. Soh1-~, RtchtlJnien erfüllt - nicht befördert. 

111. Offiziere des militärmedizinischen Dienstes: 

Es wurde ein Offizier im Bundeskanzleramt bean±ragt. Fehl 

an. Rangdienstzeit 1/2 Jahr - wurde nicht befördert. 

\ 
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IV. Offiziere des Truppendienstes: 

Auch für einen Offizier dieses Dienstzweigos, der alle Voraus­

setzungen e~füllte, erfolgte bei der Besprechung im Bundeskanz­

leramt eine mtindlicheZusage, jedoch unterblieb auch diese Be­

förderung. Sohin Richtlinien erfüllt - wurde nicht befördert. 
------------~-------------------------------

Zusammenfassend muß daher nochmals festgestellt lverdan, daß 

die Richtliriien im Gegensatz zur Anfragenbeantwortung ~!~~! beach­

tet wurden. 

Obige Aufstellung zeigt deutlich, daß alle drei in die Dienst­

klasse VIII beförderten Offiziere die Richtlinien !!!~!!!erfüllten, 

hingegen Offizie~e welche die Voraussetzungen erfüllt hatten nicht 

befötdert oder gar nicht eingegeben wurden. Auch hätte man boi ge­

rechter Vorgangs'weise alle anderen Offiziere, denen nur 1/2 Jahr 

im Dienstrarig fehlte, ebenfalls beantragen müssen. 

Zur Erklärung, daß Dr.Tretter trotz Erfüllung der Rangdienstzeit 

nur deshalb nicht beantragt wurde 1 weil er in der Rangreihe an 

19.5t~11e steht, wird auf die vorangegangenen Ausführungen und 

die dargestellte Rangreihe verwiesen. Daraus geht hervor, daß 

für 4 Vordermänner die Zustimmung erteilt wurde, 5 Offiziere be­

setzen Dienstposten, die eine Beförderung in die Dienstklasse VIII 

überhaupt nicht zulassen. Es verbleiben sohin nur noch 9 Vorder­

männer. Davon wurde für eine'n (Rang 9) die mündliche Zustimmung 

erteilt, er wäre eigentlich zu befördern ge~~seh. Die re~tliGb~n 

8 Offiziere üben Funk-ti{)nen aus, die wegen geringerer Bedeutung 

sc~lechter bewertet und daher gegenüber Dr.Tretter auch ungünsti­

~er zu befördern sind. Durch die Nichteingabe Dr.Tretters wurde 

die besondere Wertig~6it soines Dienstpostens außer acht gelas­

sen. Im Hinblick darauf, du,ß Offizißremi t einem 1/2 Jahr Fehl 

an Ra't~~pJ e:ps,tz~i t 'ood;9I'd€rt\'iUTIJOn:, wär~n auCh al1e"u°us,go2;B ieh­

net beurteilten Abteilungsleiter und der Chef des Stabes eines 

Gruppenkommandos, denen 1/2 Jahr Rangdienstzeit fehlte, einzu­

geb~n gewesen. Dies bezi.ßht sich auf Rang 7:: t3, 16, 18 und 23. 
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Bezüglich der Behauptung, daß von der Zustimmung des Bundes­

kanzleramtes zur Beförderung des Obstlt dG Dadak nicht Gebrauch 

gemacht wurde, weil er eine zu kurze Dienstzeit in der Verwen­

dungsgruppeH 1 aufwies und 9 rangältore Offiziere des Ganeral­

stabsdienstes übersprungen hätte, wäre festzustellen, daß Ge­

nannter nicht nur einen Überhang an Gesamtdienstzeit aufwies, 

sondern darüber hinaus bereits seit 5 1/2 Jahren in der Verwen­

dungsgruppe TI 2 der Dienstklasso VI angehörte. Auch seine lang­

jährig ausgezeichnete Beurteilung und die Bewertung des inneha­

benden Dienstpostens war zu berUcksichtigen. Die üh Rang YQr .... 

ihm befindlichen Offiziere weisen zum Teil eine wesentlic~ kür­

zere Gesamtsdienstzeit auf, jene mit einem Überhang an Gesamt­

dienstzeit haben schlechter bewertete Dienstposten inne, auch 

werden die Di~nstbeurteilungen siCherlich nicht für alleOffi­

ziere ausgezeichnet sein. Der einzige tatsächlich mit ObstiJ.t 
~, . 

dG Dadak echt vergleichbare 1"al1, nämlich auf dem Rang lJ"wurde 

zum 1.7.1971 in dia Dienstklasse VII befördert. -~ .. 

Es ist stnnlos durch das Bundeskanzleramt eine Bewertung der 

Funlrtionan vornehmen zu lassen und bei den Beförderungseinga­

ben auf diese Bewertung nicht Rücksicht zu nehmen. Es ist auch 

dienstrechtlich nicht vertretb~r einen Offizier mit der Begrün­

dung nicht zur Beförderung zu beantragen, daß er älter-ß über­

springen würde, wenn d~ese Vordermänner Funktionen ausüben, die 

eine Beförderung überhaupt nicht oder auf Grund schlechterer 

Bewertung d~r Dienstposten erst zu einem späteren Zeitpunkt zu-

lassen. I 
"'.4n"""'''"f~ ... J ... ' 

" . , 

,-

Bgdr Raubl hatte Zum Zeitpunkt d~r Beförderung in die .Dienstklas-

se VIII den Dienstpo.sten des Stellvertrej~ers deS. 1.8i·:i;e1"s· d·er 

FÜhrun~sajbt.eil1lJ:;tg 'erst einig~ Horiate inne • HinsI.cntlich der Be-

d Ei'~ ~4ng, d i 8 0S e EI 1Ho nf$ t po st:~nSiIlUn <l,ar auf ~ti nga~'i 0 ~'6n,y,ar(le.n ,:daU 

durch das Verteidigungsressort im Einvernehmen mit dem Bundeskanz­

ler-amt die ~ertigkeit festgesetzt wurde. Die Offizier~ mit Rang 9 
13,16,18,:1;9 und; 2)·lvei,s.en e~ne ~B,~},s.~.ro·R~wqrt~lngdesDienstpostens 
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auf, Rang 7 ist gleich bewertet, nicht an Lebensjahren älter, 

Rang 9 ist gleich alt, so daß auch der IUnweis auf das Lebens­

alt~r nicht voll zutrifft. Gegen die Beförderung des Obst Baubl 

zum Brigadier ist nichts einzuwenden, doch hätte auch bei den 

anderen genannten Offizieren ein gleicher Maßstab angel'iendet 
werden müssen. 

Ferner: Der Dienstposten des stellvertretenden Leiters der Erg. 1n 
Abteilung ist/der Bewertung ebenfalls nicht günstiger als jene 

Dienstpost~n, die von deh Offizieren im Rang 9, 13, 16, ~8~ -19 

und 2} besetzt sind und die nicht befördert wurden. 

Es ist unwiderlegbar, daß bei den Obersten des Generalstc:bes 

Hügel, Riedl, Berger und Dr 0 Fischer für eine Ernennung in die 

. Dienstklasse VIII nll'd,1/2 Jahr fehl te. Dies traf aber auch bei 

den Obersten des Generalstabes Haubl und Demblin zu, ganz:'a~ge­
sehen vom damaligen Oberst des Generalstabes Schrems, dem noch 

1 Jahr fehl te. SChrElmS war sozialistischer Sp:i1Zentunktionär. 

Auch Oberst dG Klingel' fehlte zum besagten Termin 1/2 Jahr in 

der Rangdienstzeit. Er ist langjährig ausgezeichnet beurteilter 

Leiter einer wesentlichen und schlvierig zu führenden Abteilung. 

Im Vergleich zu allen drei beförderten OffiziereD:, wäre auch 

seine Beförderung gerecht gewesen • 

. Die unterzeichneten Abgeordneten stellen daher folgende 

A n fra g e : 

1) '!fje"i~klären Siedi)! Tat$"a(:h~,d:(lßim G~,gcqRs:tftz 'f!rl: LhrerAJ1'­

fragenbeantwot~~ng ej.nß ILe fhe VOll Offizleron ti'otz nic'ht er­

füllter Richtlinien befördert, hingegen andere Offiziere trotz 

erfüllter Riohtlinien nicht befördert wurden? 
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2) Halten Sie es nach wie vor für richtig und entgegen den bis­

herigen Gepflogetiheiten fUr gerecht, einen Offizier mit der i 
Begründung nicht zur Beförderung zu beantragen, daß er älterB~ 
überspringen l'lürde, Wenn diese Vordermänner Funktionen aus­

üben, die eine Beförderung überhaupt nicht oder auf Grund 

schlechterer Bewertung der Dienstposten erst zu einem spä­

teren Zeitpunkt zulassen? 

3) Wie erklären Sie die TatsaChe, daß von der Zustimmung des 

Bundeskanzleramtes zur Beförderung des Obstlt dG Dadak des­

wegen nicht Gebrauch gemacht wurde, weiler eine zu kurze 
.~,...,.." 

Dienstzeit/der Verwertdungsgruppe H 1 aufwies, obwohl Obstlt 

dG Dadakrticht nur einen tib~rharig an Gesamtdienst~~it auf­

wies, sondern darüber hinaus bereits seit 5 1/2 Jahreni~ 

der Verwendungsgruppe II 2 der Dienstklasse VI angehörte und 

seine langjährige ausgezeichnete Beurteilung und di.e Bf.nver­

tung des innehabenden Dienstpostens zu berücksichtigen· ge-
w'esen wäre? 

Li) Wieso wurde der einzige tatsächlich mi t Obsti t dG Da.da·fr 

echt vergleichbare Offizier (Rang 4) zum 1.7.1971 in die 

Dienstklasse VII befördert r Obst Dadak hingegen nicht? 

5) Warum erfolgte bei den Obst dG Hügel, Obst dG Riedl, 

Obst dU Berger und Obst dG Dr.Fischer keine Beförderung, 

obw'ohl fUr eine Ernennung in die Dianst.klasse VII,I ebenso 

wie den beförderten Obst dG Raubl und Demblin nur ein hal­
bes Jahr fehlte? 

6) Im Vergleich zu den 3 beförderten Offizieren Raubi, Demblin' 

und Schrems lwäre auch die Ernennung des Obst dG Klinger""gu'-'" 

rechtfertig:t gel.,esen~ Auch ihm fehlte zur Ernennung nureiu 

balbesJahr in der Rangdienstzeit. 

Warum unterblieb im Gegensatz zu den OffizierenHaubl,D.em­

'blin und Schrems die Beförderung von Obst Klinger? 

7) l{arum unterbli.eu di~ Beförderung von Offiziie~en'des Goneral­

~tabos (Rang 9 und 19), des h~heren militärtechnischen Dienstes 

(Rang 2) und des Truppendienstes (Rang 7), die sämtliche Voraus­

\ se tzungen nach cl.D.n Bef..örderUj~.srd:c.btlÜliß'h erfü,l:t4rl im Gegen­

satz zu Offizieren, die befördert wurden, obwohl sie die 

Voraussetzungen nicht erfüllten? 
j"""'" 

r .. 
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